










1.1. Formen sexueller Belästigung

Das Gesetz nennt einige Beispiele sexueller Beläs-
tigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts 
oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. 
Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller 

Belästigung können drei Kategorien unterschie-



Das Verhalten ist damit grenzüberschreitend. Vor 
allem dann, wenn die betroffene Person Ableh-
nung signalisiert oder durch das Verhalten gede-
mütigt oder beschämt wird.  Außerdem handelt es 
sich um eine sexuelle Belästigung, wenn z. B. einer 
Beschäftigten beru�iche Nachteile angedroht 
werden, falls sie sexuelle Handlungen verweigert. 
Oder wenn beispielsweise einem Mitarbeiter be-
ru�iche Vorteile dafür versprochen werden, dass 
er sich auf sexuelle Handlungen einlässt.

Flirt = sexuelle Belästigung?  
Die Grenzen sind klar markiert!

 — Unerwünschtheit

 — Erniedrigung und Abwertung

 —



2.  Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz: Zahlen und Fakten

 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird oft 
unterschätzt. Das zeigt eine repräsentative Umfra-
ge der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus 
dem Jahr 2015. Fragt man Beschäftigte nach ihrem 
Verständnis von sexueller Belästigung, fällt auf: 
Viele Formen sexueller Belästigung werden nur 





19 Prozent der befragten Männer angegeben, un-
angemessene Fragen mit sexuellem Bezug gestellt 
bekommen zu haben. Zwölf Prozent haben am 
Arbeitsplatz unerwünschte körperliche Annähe-
rungen erlebt. Insgesamt lassen die Umfrageer-
gebnisse der Antidiskriminierungsstelle darauf 
schließen, dass Männer im Gegensatz zu Frauen 
häu�ger von leichteren und verbalen Formen 
sexueller Belästigung betroffen sind.13

Trans* 

Eine Studie der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte (FRA) zeigt, dass transgender, 
transsexuelle und transidente Menschen in allen 
Lebensbereichen überdurchschnittlich von Dis-
kriminierung und Belästigung betroffen sind.  
Für Deutschland haben 33 Prozent angegeben, 
dass sie in den vergangenen fünf Jahren kör-
perlich oder sexuell angegriffen oder bedroht 
wurden. Gleichzeitig geht aus zahlreichen Studien 
hervor, dass Trans*Personen insbesondere am 
Arbeitsplatz besonders häu�g Diskriminierung 
und Belästigung erleben.14

Es gibt keine Studie, die konkret sexuelle Belästi-
gung von Trans*-Personen am Arbeitsplatz unter-
sucht. Aber: Vor dem Hintergrund der vorhanden 
Daten ist zu vermuten, dass Trans*-Personen 
besonders durch sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz gefährdet sind.

Homo- und bisexuelle  
Menschen
In der Studie der Grundrechteagentur haben für 
Deutschland 22 Prozent der lesbischen Frauen, 
21 Prozent der schwulen Männer, 17 Prozent der 
bisexuellen Frauen und 14 Prozent der bisexuel-
len Männer angegeben, dass sie in den vergange-
nen zwölf Monaten am Arbeitsplatz wegen ihrer 
sexuellen Identität diskriminiert wurden.15

Homo- und bisexuelle Menschen sind dabei 
häu�g gefährdet, sexuell belästigt zu werden. Eine 
andere Studie zeigt in diesem Zusammenhang, 
dass bei Diskriminierungserfahrungen von homo-  
und bisexuellen Männern am Arbeitsplatz ins-

besondere auch sexuelle Belästigung, wie z. B. un-
angenehme Fragen zum Privatleben, Verbreitung 
sexueller Gerüchte oder sexuelle Anspielungen 
eine Rolle spielen.16 An die Beratung der Anti-
diskriminierungsstelle wenden sich zudem im-
mer wieder lesbische Frauen, die im Zusammen-
hang mit sexueller Belästigung von sogenannten 
Mehrfachdiskriminierungen berichten. 

Der Begriff Mehrfachdiskriminierung bezeich-
net eine Ungleichbehandlung aufgrund meh-
rerer Diskriminierungsmerkmale. In diesem Fall 



 
Abbildung 3: Sexuelle Belästigung – wer wird belästigt,  
wer ist besonders gefährdet? 
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2.2. Wer belästigt?
Sexuelle Belästigung von Frauen geht überwie-
gend von Männern aus. Aus der erwähnten 
Umfrage der Antidiskriminierungsstelle geht 
hervor, dass 81 Prozent der sexuellen Belästigung 
von Frauen durch Männer verübt wurde.21 Das 
bestätigt auch die bereits genannte Untersuchung 
deutscher Gerichtsentscheidungen zu sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz. Dort gab es keinen 

einzigen Fall, in dem eine Frau belästigt hat.22  



3.  Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz: Ursachen und 
Folgen

3.1. Was sind die Ursachen von sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz?
Sexuelle Belästigung hat in erster Linie nichts mit 
Kontaktanbahnung oder Sexualität zu tun. Sie 
hat auch nichts mit der subjektiven Attraktivität 
einer belästigten Person zu tun. Im Arbeitskon-
text steht sie in der Regel im Zusammenhang mit 
Machtausübung und Hierarchien.24 Vor allem 
zwei Ursachen bzw. Absichten können dabei un-
terschieden werden: 

Einerseits werden hierarchische Arbeitsbeziehun-
gen ausgenutzt, um sexuell zu belästigen und die 
eigene Macht zu demonstrieren. Bereits beste-
hende Ungleichheiten werden dadurch gefestigt. 
Sexuelle Belästigung ist aber oft auch ein Mittel, 
mit dem z. B. Konkurrenz ausgeschaltet oder die 
Autorität einer vorgesetzten Person untergraben 
werden soll. 

!
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 Sexuelle Belästigung hat nichts mit 
Kontaktanbahnung, Sex oder der Attraktivität 
einer Person zu tun.

 Durch sexuelle Belästigung wird Macht 
demonstriert, Konkurrenz ausgeübt oder 
Respektlosigkeit zum Ausdruck gebracht.

3.2. Schuldumkehr
Sexuelle Belästigung wird im Job oft nicht als 
solche erkannt. An viele diskriminierende Verhal-
tensweisen, Begriffe oder Bemerkungen hat man 
sich im Alltag offenbar gewöhnt. Im Zusammen-

hang mit sexueller Belästigung kommt es deshalb 
immer wieder zu einer sogenannten Schuldum-
kehr. Das bedeutet, die belästigte Person wird 
beschuldigt, etwas missverstanden zu haben oder 

Beispiele aus der Rechtsprechung:  
Sexuelle Belästigung als … 
 
Machtdemonstration

 —  Der Vorstandsvorsitzende belästigt die  
befristet Beschäftigte.





Psychische und physische Folgen von sexueller Belästigung 

Kurzfristige Folgen Langfristige Folgen

 — Ärger und Aggression

 — Schla�osigkeit

 — Migräne

 — Magenschmerzen 

 — Verlegenheit und Scham

 — Angst und Hil�osigkeit

 — Schock und Ohnmacht

 — Schuld

 — Ekel

 — Gefühl der Minderwertigkeit

 — Verlust des Selbstvertrauens

 — Beziehungsschwierigkeiten

 — Angstzustände 

 — Schlafstörungen

 — Konzentrationsschwierigkeiten

 — Arbeitsunfähigkeit

 — Depression

 — Panikattacken

!�
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 Sexuelle Belästigung kann auf die Betroffenen  
schwere Auswirkungen bis hin zur Arbeits-
unfähigkeit haben. 

 Sexuelle Belästigung kann sich negativ auf das 
Betriebsklima und den Ruf des Unternehmens 
auswirken. 



4.  Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz: Rechte, P�ichten 
und Handlungsstrategien

4.1. Betroffene 
Jeder Mensch reagiert anders auf sexuelle Beläs-
tigung. Jeder Vorfall von sexueller Belästigung 
ist unterschiedlich. Deshalb gibt es keine Verhal-
tenstipps, die immer anwendbar sind. Vor allem 
am Arbeitsplatz herrscht viel Unsicherheit darü-
ber, wie mit sexueller Belästigung umgegangen 
werden soll. Viele Betroffene gehen nicht gegen 
sie vor. Viele haben Angst, die Situation falsch 
einzuschätzen oder durch eine Beschwerde  
Nachteile zu erfahren. 

In der akuten Situation hilft es in vielen Fällen,  
der belästigenden Person deutlich zu machen, 
dass man sich sexuell belästigt fühlt. Das geht 
sowohl mündlich als auch schriftlich. Auch die 
Ankündigung von Konsequenzen, falls das beläs-
tigende Verhalten nicht au�ört, ist legitim. Aber: 
Eine direkte und unmittelbare Reaktion ist nicht 
immer möglich. Betroffene dürfen sich auch  
nachträglich beschweren.

4.1.1. Rechte von Betroffenen

Das AGG sieht für Betroffene drei zentrale Rechte 
vor: 

 — Beschwerderecht (§ 13 AGG)

 — Leistungsverweigerungsrecht (§ 14 AGG)

 —  Anspruch auf Entschädigung und Schadens-
ersatz (§ 15 AGG)



Ihre Beschwerde können Betroffene darüber 
hinaus gemäß Betriebsverfassungsgesetz auch an 
den Betriebsrat richten (§ 84 BetrVG). In man-
chen Fällen ist die Beschwerdestelle ohnehin dort 
eingerichtet und keine gesonderte Stelle. In jedem 
Fall muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die 
sexuelle Belästigung in Zukunft unterbleibt.

Leistungsverweigerungsrecht 
nach § 14 AGG

Wenn der Arbeitgeber keine wirksamen Maßnah-
men ergreift, um die betroffene Person zu schüt-
zen, kann man als „letztes Mittel“ der Arbeit fern 
bleiben und weiterhin das volle Gehalt verlangen, 
um weiteren sexuellen Belästigungen zu entge-
hen. Das gilt aber nur dann, wenn der Arbeitgeber 
nichts zum Schutz vor sexueller Belästigung 
unternimmt oder die Maßnahmen ungeeignet 
sind. In jedem Fall sollte der Arbeitgeber vor der 
Leistungsverweigerung schriftlich und unter 
Angabe der Gründe informiert werden.  

!�
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 Für Beschäftigte ist nicht immer erkennbar, ob 
eine Maßnahme ungeeignet ist. Im Zweifelsfall 
müssen Beschäftigte die Rechtfertigung für die 
Leistungsverweigerung beweisen.

 Sind die Voraussetzungen für eine Leistungs-
verweigerung nicht gegeben, sind Arbeitgeber ggf.  
zu einer Kündigung berechtigt.

 Beschäftigte sollten sich deshalb auf jeden Fall 
juristisch beraten lassen, bevor sie die Arbeit 
niederlegen. 

Ansprüche auf Schadensersatz 
und Entschädigung nach § 15 AGG

Von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Betrof-
fene haben in einigen Fällen ihrem Arbeitgeber 
gegenüber einen Anspruch auf Schadensersatz bzw. 
Entschädigung. Das heißt zum Beispiel: Arzt- oder 
Therapiekosten, die wegen der sexuellen Belästi-
gung entstanden sind, müssen übernommen wer-

Sonderfälle und Schutzlücken I: Was passiert, wenn …

… die sexuelle Belästigung vom Arbeitgeber ausgeht?

Wenn die sexuelle Belästigung von der Geschäfts-
führung oder dem Inhaber bzw. der Inhaberin der 
Firmen ausgeht, läuft der Rechtsschutz teilweise ins 
Leere. Der Arbeitgeber wird sich nicht selbst sankti-
onieren. Betroffene Personen haben zwar weiterhin 
einen Schadensersatz- bzw. Entschädigungsanspruch, 
mittelfristig bleibt der belästigten Person aber oft nur 
die Kündigung, wenn eine weitere Zusammenarbeit 
nicht möglich ist.  
 
… die sexuelle Belästigung vom Ausbilder oder der  
Ausbilderin ausgeht?

Auszubildende müssen genauso geschützt werden wie 
alle anderen Beschäftigten. Verletzen Arbeitgeber ihre 
Schutzp�icht, kann je nach Betrieb die Gewerbeauf-
sicht oder die Berufskammer eingeschaltet werden. 
Dem Betrieb kann dann die Ausbildungseignung aber-
kannt werden (vgl. § 33 Berufsausbildungsgesetz BBiG). 
Das gilt vor allem auch dann, wenn die mit der Ausbil-
dung betraute Person gleichzeitig Arbeitgeber ist. 

… die belästigte Person freiberu�ich beschäftigt ist?

Das AGG schützt freie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Honorarkräfte oder Beschäftigte auf Werkver-
tragsbasis nicht vor sexueller Belästigung während 
des Auftragsverhältnisses. Das AGG schützt freibe-
ru�iche Beschäftigte nur dann, wenn z. B. ein Auf-
traggeber sexuelle Handlungen zur Bedingung für die 
Erteilung eines Auftrags macht.  
 
Das bedeutet aber nicht, dass freiberu�ich Beschäftig-
te völlig schutzlos sind. Die zivil- und strafrechtlichen 
Bestimmungen im Zusammenhang mit Beleidigung 
bzw. (sexueller) Nötigung gelten selbstverständlich 
trotzdem.  
 
Für freie Mitarbeiter, die sich in einem arbeitneh-
merähnlichen Verhältnis be�nden (sog. feste freie 
Mitarbeiter), gilt der AGG-Schutz wie für alle anderen 
Beschäftigten. 



den (Schadensersatz). Auch ein Schmerzensgeld 
ist möglich (Entschädigung). Hier sind die kurzen 
Fristen von zwei Monaten zu berücksichtigen. 
Arbeitgeber haften für eine sexuelle Belästigung, 
wenn die sexuelle Belästigung von einer Person 
ausgeht, die Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt 
oder Weisungsrecht hat: Vorgesetzte, Personal-
leitungen, Geschäftsführung oder Vorstandsmit-
glieder. Bei sexueller Belästigung durch Kollegin-
nen oder Kollegen haften Arbeitgeber nur, wenn 
sie keine Schutzmaßnahmen ergriffen haben und 
es erneut zu einem Vorfall kommt.

!
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� Die Ansprüche müssen innerhalb von zwei 
Monaten schriftlich beim Arbeitgeber geltend 
gemacht werden. Ihre Höhe muss einzeln beziffert 
werden. Dabei genügt eine ungefähre Zahl. Die 
Frist gilt ab dem Zeitpunkt des Vorfalls.

� Nachdem die Ansprüche beim Arbeitgeber 
geltend gemacht wurden, haben Betroffene 
drei Monate Zeit, um die Ansprüche beim 
Arbeitsgericht einzuklagen. 

4.1.2. Hilfe und Beratung

Es kann viel Energie kosten, gegen sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz vorzugehen. Aber: Sexuelle 
Belästigung zu erdulden und sich nicht zu weh-
ren, kann langfristig noch höhere gesundheitliche 
und beru�iche Kosten nach sich ziehen. Hilft eine 
direkte Intervention nicht, sollten Betroffene 
deshalb unbedingt eine Beschwerde in Betracht 
ziehen.

Grundsätzlich gibt es Stellen, die Betroffenen 
Hilfe und Unterstützung anbieten. Innerhalb des 
Betriebs sind das der Personal- oder Betriebsrat, 
Gleichstellungsbeauftragte, direkte Vorgesetzte 
oder die Personalabteilung. Außerhalb des Be-
triebs können Gewerkschaften, Anwältinnen und 
Anwälte, Frauenberatungsstellen oder die Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes weiterhelfen. 

Beispiel aus der Beratung der Antidiskriminie-
rungsstelle: 
 
Eine Arbeitnehmerin wird über einen mehrmonati-
gen Zeitraum von ihrem Kollegen sexuell belästigt. 
Sie spricht darüber mit ihrem Teamleiter. Daraufhin 
wird ein Gespräch zwischen dem Teamleiter, der 
Betroffenen und dem Belästiger eingeleitet. Das 
Gespräch führt jedoch zu keinem Ergebnis. Die Frau 
informiert den Personalrat. Dessen Hinweis lautet, 
dass sie dem Kollegen ihre Ablehnung deutlicher 
kundtun soll. Weiter unternimmt der Personalrat 
nichts. 
 
Da sie betriebsintern keine Handlungsmöglichkeiten 
mehr sieht, meldet sich die Frau bei der Beratung 
der Antidiskriminierungsstelle. Der Berater macht 
ihr deutlich, dass es sich bei dem Verhalten ihres 
Kollegen um einen Verstoß gegen das AGG handelt. 
Außerdem erklärt der Berater, dass sowohl Teamlei-
ter als auch Personalrat falsch mit der Beschwerde 
der Beschäftigten umgegangen sind. Weder Gegen-
überstellungen noch Schuldumkehr sind im Zusam-
menhang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
angemessen.  
 
Der Berater rät der Frau, sich direkt bei ihrem Ar-
beitgeber zu beschweren. Dieser hat die gesetzliche 
P�icht, ihrer Beschwerde nachzugehen. Zur Unter-
stützung sollte sie außerdem die Gleichstellungs-
beauftragte hinzuziehen. Weiter wird ihr der Hin-
weis gegeben, sich anwaltlich beraten zu lassen.  
Die Betroffene hat unter Umständen einen An-
spruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld.

Juristischen Rat holen sich betroffene Personen 
am besten schon, bevor die Beschwerde beim 
Arbeitgeber eingereicht wird. Denn: Es ist wichtig, 
dass sich Betroffene über mögliche Fallstricke be-
wusst sind. Kostenlose Erstberatung bekommen 
sie zum Beispiel bei der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes oder beim Hilfetelefon Gewalt 
gegen Frauen. Dort werden Betroffene außerdem 
über regionale Hilfs- und Beratungsangebote in 
ihrer Nähe informiert und auf Wunsch dorthin 
vermittelt.



Hilfe- und Beratungstelefon der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes 
�G�ç�Ä��� �"��� �$���n�Ä�ö�Ã���G�Ç�Ä�����à�«���)�ö�Ä���(��� �!���n�Ä�ö

Tel.: 030/1855518�$5

Weitere Hilfs- und Beratungsangebote unter:  
www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
Rund um die Uhr. Bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Welche Aufgaben haben Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte im Belästigungsfall?

Im Belästigungsfall beraten und begleiten in den 
meisten Fällen Gleichstellungs- und Frauenbeauf-
tragte die betroffene Person. Sie sollen ausschließlich 
die Interessen der Betroffenen vertreten und sind 
zur Verschwiegenheit verp�ichtet. Konkret können 
Gleichstellungsbeauftragte:

 —  Betroffene dabei unterstützen, ihre Glaubwür-
digkeit zu stärken

 —  Hinweise für die Beschwerde geben: z. B.
Mobbingtagebuch führen, Arztbesuche als 
Beweismittel

 —  ermitteln, ob es weitere Betroffene gibt oder
jemand die Belästigung bezeugen kann (wegen 
Verschwiegenheitspflicht nur in Rücksprache 
mit der betroffenen Person)

 —  präventive Maßnahmen und Verfahrensver-
besserungen initiieren 

Was können Beschäftigte tun, wenn sie sexuelle Belästigung beobachten?

Auch für Beschäftigte, die sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz beobachten, ist ein Eingreifen nicht 
immer einfach. Selbst wenn jemand nicht direkt von 
der Belästigung betroffen ist: Es ist immer schwierig, 
das Fehlverhalten anderer zu thematisieren. Dies 
gilt gerade dann, wenn die sexuelle Belästigung von 
Vorgesetzten ausgeht. Aktives Einschreiten ist nicht 
immer möglich. Man kann Betroffene aber auf ver-
schiedene Arten unterstützen: 

 —  grundsätzliche Aufmerksamkeit gegenüber
belästigendem Verhalten

 —  Hilfe anbieten, wenn es Anzeichen für eine
sexuelle Belästigung gibt

 —  sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz themati-
sieren

 — direkte Intervention während eines Vorfalls

 —  Begleitung anbieten, wenn die belästigte Per-
son Beratung aufsucht

 —  Unterstützung anbieten, wenn sich die betrof-
fene Person zur Wehr setzt

 — als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung stehen

Verschwiegenheit ist bei Kolleginnen und Kollegen  
besonders wichtig. Sonst kann der belästigten Person  
üble Nachrede unterstellt werden.



4.1.3. Nach der Beschwerde

Der Schutz von Betroffenen vor sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz ist leider nicht überall 
selbstverständlich. Es passiert immer wieder, dass 
Beschwerden verharmlost werden oder sich sogar 
negativ auf die Belästigten auswirken. Das sollte 
Betroffene nicht davon abhalten, eine Beschwerde 
einzureichen. Es lohnt sich aber, sich über mögli-
che Konsequenzen bewusst zu sein. 

Weitere Zusammenarbeit mit 
der belästigenden Person

Nach einer Beschwerde besteht häu�g der nach-
vollziehbare Wunsch, der belästigenden Person 
im Arbeitsalltag nicht mehr zu begegnen. Bis zur 
Klärung des Vorfalls sind Sanktionen oder Verset-
zungen aber unverhältnismäßig. Das kann vorü-
bergehend gelöst werden, indem die betroffene 
Person freigestellt oder krankgeschrieben wird,  
bis der Vorfall der sexuellen Belästigung aufge-
klärt ist. Allerdings besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine solche Freistellung. 

Grundsätzlich gilt: Nicht bei jeder Form der se-
xuellen Belästigung ist eine Kündigung oder eine 
Versetzung verhältnismäßig. Außerdem können 
Kündigungen nicht immer fristlos ausgesprochen 
werden. Versetzungen müssen arbeitsorgani-
satorisch und räumlich möglich sein. In vielen 
Fällen muss die betroffene Person also weiter mit 
der belästigenden Person zusammenarbeiten. Ist 
sie hierzu psychisch nicht in der Lage, ist für die 
betroffene Person oft der einzig gangbare Weg, 
sich selbst in eine andere Abteilung versetzen zu 
lassen.

Sonderfälle und Schutzlücken II: Was passiert, wenn …

… der belästigten Person üble Nachrede unterstellt 
wird? 

Der Vorwurf der üblen Nachrede kann eine Kündi-
gung wegen Störung des Betriebsfriedens zur Folge 
haben. In diesem Fall muss die betroffene Person in-
nerhalb von drei Wochen eine Kündigungsschutzklage 
erheben. Im Zusammenhang mit sexueller Belästi-
gung sind solche Kündigungen in der Regel unwirk-
sam. Arbeitgeber müssen in diesem Fall nachweisen, 
dass die betroffene Person die Unwahrheit gesagt hat. 
Das ist vor Gericht nur sehr schwer nachzuweisen.  
Das Gleiche gilt für Unterlassungs- und Verleum-
dungsklagen seitens der belästigenden Person.  
 
… das Arbeitsverhältnis nicht verlängert wird?

Es kommt vor, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis 
der belästigten Person nicht verlängert wird. Ähn-
lich wie bei der Kündigung wird hier die belästigte 
Person fälschlicherweise beschuldigt. In der Regel 
besteht in solchen Fällen kein Anspruch auf Weiter-

beschäftigung. Den gibt es nur, wenn der Arbeitgeber 
nachweisbar eine Weiterbeschäftigung zugesagt hat 
oder andere eindeutige Indizien einen Zusammen-
hang zwischen Beschwerde und der Nichtverlänge-
rung des Arbeitsverhältnisses nahelegen. In solchen 
Fällen sollten sich Betroffene auf jeden Fall juristisch 
beraten lassen. 
 
… die belästigte Person nach der Beschwerde  
gemobbt wird?

Betroffene berichten immer wieder, dass sie gemobbt 
werden. Die Gründe dafür sind verschieden: Zum Bei-
spiel kann es sein, dass die beschuldigte Person, sich 
wegen der Beschwerde an der betroffenen Person 
rächen will. Vor der Beschwerde kann Mobbing das 
Ziel haben, die betroffene Person einzuschüchtern. 
In jedem Fall sind Arbeitgeber auch in Mobbingfällen 
zum Schutz ihrer Beschäftigten verp�ichtet. Für Be-
troffene emp�ehlt sich deshalb auch hier, die Vorfälle 
zu dokumentieren. 



4.2. Arbeitgeber 

4.2.1. Allgemeine P�ichten

Schutzp�icht

Nach dem AGG hat jeder Arbeitgeber seinen 
Beschäftigten gegenüber eine Schutzp�icht (§ 12 
AGG). Demnach sind Arbeitgeber dazu verp�ichtet, 
sexuelle Belästigung zu verhindern. Das bedeutet 
einerseits, dass durch Information und Prävention 
sexuelle Belästigung verhindert wird. Anderer-
seits muss nach einem Vorfall durch Sanktionen 
und andere Maßnahmen der künftige Schutz der 
betroffenen Person gewährleistet werden. 

Beschwerdestelle und  
Informationsp�icht
Alle Arbeitgeber sind verp�ichtet, eine Beschwer-
destelle für betroffene Beschäftigte einzurichten. 
Die Stelle bzw. Person (einschließlich Orte und 



4.2.2. Im Beschwerdefall:  
Vorgehen und Erstgespräch

Arbeitgeber müssen bei einer Beschwerde auf 
jeden Fall handeln. Sexuelle Belästigung sollte 
nicht als Problem von Einzelpersonen, sondern 
als Problem des gesamten Betriebs verstanden 
werden. Sie schadet dem Betriebsklima und der 
Produktivität der Beschäftigten. Ein geregeltes 
Beschwerdeverfahren ist eine wichtige Vorausset-
zung für einen verantwortungsvollen Umgang  
mit Vorfällen von sexueller Belästigung.

Im Beschwerdefall stellt neben allgemeinen Ver- 
  fahrens regeln vor allem auch die praktische 
Handhabe der Beschwerde eine Herausforderung 
für Arbeitgeber dar. Der Umgang und die Prüfung 
einer Beschwerde sollten deshalb praxisnah und 



Anleitung für das Erstgespräch:  
Wie sollen Personalverantwortliche mit einer Beschwerde zu sexueller Belästigung umgehen?

1. Zu Gesprächsbeginn:

 —  Die betroffene Person sollte ausreichend Zeit 
haben, den Vorfall zu schildern. 

 —  Am Anfang wenige Fragen stellen und so we-
nig wie möglich unterbrechen. 

 —  Für Notizen vorher die Erlaubnis einholen bzw. 
erklären, wofür sie benötigt werden. 

2. Im Gesprächsverlauf:

 —  Vertraulichkeit thematisieren: Wie wird mit 
der Beschwerde umgegangen? Wer muss 
informiert werden?

 —  Die eigene Rolle (Arbeitgeber, Betriebsrat, 
Gleichstellungsbeauftragte) sollte verständlich 
erklärt werden.

 —  Den Vorfall so umfangreich wie möglich  
erfassen.

 —  Eigene Fragen und Nachfragen erklären. 
Transparenz ist wichtig, damit nicht der Ein-
druck eines Verhörs und keine Missverständ
erfassen.

 — 



Beispiel aus der Rechtsprechung: 







Maßnahme Bedeutung und Besonderheiten

Abmahnung Eine Abmahnung beanstandet die sexuelle Belästigung. Sie berechtigt zu 
einer Kündigung, wenn es ein weiteres Mal zu einer sexuellen Belästigung 
kommt.

 —  Eine Abmahnung ist das mildeste Mittel, wenn die sexuelle Belästi-
gung nachweislich stattgefunden hat.

 —  Sie ist dann angemessen, wenn die beschuldigte Person nicht damit 
rechnen musste, dass ihr Verhalten mit einer Kündigung sanktioniert 
werden kann. Das ist vor allem der Fall, wenn noch keine Präventi-
onsmaßnahmen oder Hinweise erfolgt sind. 

 —  In bestimmten Fällen kann eine Abmahnung ausreichen, obwohl es 
sich um eine mittelschwere sexuelle Belästigung handelt. Eine Ab-
mahnung kann auch angemessen sein, wenn es sich um eine mittel-
schwere Form (keine körperlichen Übergriffe) sexueller Belästigung 
handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Vorfälle ernsthaft bereut 
werden und eine Entschuldigung vorliegt. Weiterhin muss es sich um 
ein einmaliges Fehlverhalten handeln und davon auszugehen sein, 
dass es nicht zu weiteren Vorfällen kommt. 

Versetzung Bei einer Versetzung werden Beschäftigte, die sexuelle Belästigung ausgeübt 
haben, an einem anderen Ort bzw. in einer anderen Abteilung eingesetzt.

 —  Versetzungen sind geeignet, wenn eine Abmahnung zu milde ist, aber 
eine Kündigung zu hart erscheint. Das heißt: Ein langjähriges Arbeits-
verhältnis oder besondere soziale Verantwortung gegenüber der be-
schuldigten Person sprechen dafür, von einer Kündigung abzusehen, 
auch wenn diese grundsätzlich gerechtfertigt wäre. Die Versetzung 
sichert dann trotzdem den künftigen Schutz der belästigten Person.

Kündigung Die Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis.

 —  Eine Kündigung ist auszusprechen, wenn es um schwere Fälle sexuel-
ler Belästigung geht, insbesondere körperliche Übergriffe, Nötigung 
und Beleidigung. 

 —  Eine Kündigung ist außerdem bei wiederholter sexueller Belästigung 
ein geeignetes Mittel.

 —  Kündigungen sind auch bei mittelschweren Vorfällen angemessen, 
wenn die belästigende Person wusste, dass der Arbeitgeber sexuelle 
Belästigung nicht toleriert. Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber 
durch Hinweise oder Schulungen deutlich gemacht hat, dass sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz nicht akzeptiert wird.



4.2.5. Prävention und Schutz-
maßnahmen

Im besten Fall kommt es im Betrieb erst gar nicht 
zu sexueller Belästigung. Es ist deshalb wichtig, 
umfassende vorbeugende Maßnahmen durchzu-
führen. Das AGG regelt zwar nicht im Detail, wie 
Präventionsmaßnahmen aussehen oder welchen 
Umfang sie haben sollen. Grundsätzlich gilt aber: 
Je umfassender die Präventionsmaßnahmen, 
desto geringer ist das Haftungsrisiko und desto 
besser geht es dem Betrieb. 

Einfache Präventions- 
maßnahmen:

 — Beschwerdestelle (§ 13 AGG) einrichten

 —  Thematisierung von sexueller Belästigung: 
bei Personalversammlungen oder durch 
Informationsschreiben

 —  Informationsmaterial bereitstellen und aus-
händigen

 —  Beratungsstellen bekannt machen (Frauen-
notrufe, Opferschutzorganisationen, Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes)

Was kann der öffentliche Arbeitgeber bei sexueller Belästigung durch Beamtinnen/Beamte tun?

Die mildesten Maßnahmen bei sexueller Belästigung 
durch Beamtinnen und Beamte sind die Zurecht-
weisung, die Ermahnung oder die Rüge. Präven-
tionsmaßnahmen unterscheiden sich nicht von 
denen anderer Arbeitgeber. Darüber hinaus kann der 
öffentliche Arbeitgeber disziplinarrechtlich gegen 
Beamtinnen oder Beamte vorgehen:

 — Verweis

 —  Geldbuße

 —  Kürzung von Dienstbezügen

 —  Zurückstufung in eine geringere Entgeltgruppe

 — Entfernung aus dem Beamtenverhältnis

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Bundesdiszi-
plinargesetz (BDG) oder aus den jeweiligen Diszipli-
nargesetzen der Länder. 

Was können Arbeitgeber bei sexueller Belästigung durch Dritte tun?

Die Schutzp�icht der Arbeitgeber bezieht sich gemäß  
§ 12 Abs. 4 AGG auch auf sexuelle Belästigung durch 
Dritte. Das heißt: Werden Beschäftigte zum Beispiel 
durch einen Vertragspartner sexuell belästigt, müssen 
Arbeitgeber Schutzmaßnahmen ergreifen. In erster 
Linie müssen sie dafür sorgen, dass die sexuelle Be-
lästigung in Zukunft unterbleibt. 
 
Die Schutzp�icht des Arbeitgebers ist in vielen Fällen 
bereits erfüllt, wenn die belästigte Person woanders 
eingesetzt wird, sodass sie der belästigenden Person 
nicht meh(eiplinargesetz ()10 (BDG	31_0n7)5 (t: )elhcnn a sexuelle Belästigung durch 

 —



Umfassende Präventions- 
maßnahmen: 

 —  Schulungen zur Sensibilisierung für das 
Thema durchführen, regelmäßig und für alle 
Beschäftigten.

 —  verp�ichtende Fortbildungen für Personal-
verantwortliche.

 —  Beschwerdeverfahren konkret regeln. Die 
Verfahrensprinzipien der Beschwerdestel-
le sollten genau festgelegt werden. Dazu 
gehören Themen wie Vertrauensschutz und 
Anonymität, die Neutralität und Weisungsun-
abhängigkeit der Beschwerdestelle sowie die 
Dokumentation der Beschwerden. Trans-
parente Verfahren erleichtern den Weg der 
Beschwerde. 

 —  Betriebsvereinbarung zum Umgang mit  
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
abschließen. Die Betriebs- oder Dienstverein-
barung sollte sexuelle Belästigung eindeutig 
de�nieren und die verschiedenen Formen 
deutlich machen. Konkrete Ansprechperso-
nen sollten benannt werden. In der Betriebs-
vereinbarung kann auch das Beschwerdever-
fahren geregelt werden.

 —  Durchsetzung und Überprüfung der Verein-
barungen und Verfahrensregeln. 

 —  Umfragen im Betrieb können helfen, zu 
ermitteln, was zum Schutz vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz getan werden 
sollte. Gleichzeitig kann so die Ef�zienz der 
Präventionsmaßnahmen erfasst werden. 

4.3. Betriebsrat 
Der Betriebsrat hat gemäß AGG die Aufgabe, die 
Beschäftigten vor Benachteiligung zu schützen 
(§ 17 AGG). Aus dem Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) ergeben sich außerdem die P�ichten, 
Beschwerden von Beschäftigten entgegenzuneh-
men und sicherzustellen, dass Arbeitgeber ihre 
Schutzp�ichten ernst nehmen. 

4.3.1. Im Beschwerdefall

Im Fall von sexueller Belästigung hat der Betriebs-
rat die Aufgabe, sich für die betroffene Person 
einzusetzen. Betriebsräte sollten sicherstellen, 
dass Arbeitgeber der Beschwerde nachgehen und 
die Belästigung beenden. Jede Beschwerde sollte 
ernst genommen werden. Der Betriebsrat kann 
vom Arbeitgeber konkrete Sanktionen verlangen 
(siehe Maßnahmen und Sanktionen).

Ähnlich wie der Arbeitgeber be�ndet sich der  
Betriebsrat in einer Doppelrolle. Denn er ist auch 
dafür zuständig, Beschäftigte vor ungerechtfertig-
ten Vorwürfen zu schützen. Das kann zu Unsi-
cherheiten führen. Auch hier gilt: Nichts tun, um 
keine Fehler zu machen, ist die falsche Strategie.



Keine Maßnahmen bekannt

Leitbild, Betriebs- oder Dienstvereinbarung

Informationen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellt (schriftlich oder elektronisch)

Schulungen

Räumliche Maßnahmen,  
die sexueller Belästigung vorbeugen

Kommt als Thema in der Ausbildung vor

Weiß nicht

Sonstiges

64

14

8

7

4

1

1

14

Abbildung 4: Bei Betriebsräten bekannte Maßnahmen im Umgang 
mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz: 

Mehrfachnennungen möglich

Beispiel aus der Rechtsprechung: 
 
Eine neuangestellte Arbeitnehmerin in der Pro-
duktion eines Lebensmittelhandels wird von ihrem 
Vorarbeiter mehrfach sexuell belästigt. Erst als 
ein dritter Kollege einen Vorfall beobachtet und 
einschreitet, wendet sich die Betroffene an den 
Betriebsrat. Der belästigende Mann hatte die Frau 
gezielt an ihrem Gesäß berührt.  
 
Nach der Beschwerde wendet sich der Betriebsrat 
an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber führt Gesprä-
che mit allen Beteiligten und entscheidet letztlich, 
den Vorarbeiter fristlos zu kündigen.  
 
Der Mann klagt gegen die Entscheidung. Zu Beginn 
bestreitet er alle Vorwürfe. Schließlich gibt der 
Vorarbeiter aber zu, der Kollegin nur „einen freund-
schaftlichen Klaps auf den Po“ gegeben zu haben. 
Das Gericht bestätigt die fristlose Kündigung. Die 
fehlende Reue und Einsicht des Belästigers wirken 
sich erschwerend auf das Urteil aus.  
 
Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urteil v. 14.08.2012 – AZ: 5 Sa 324/11

4.3.2. Prävention und Schutz-
maßnahmen

Die wenigsten Betriebsräte kennen im eigenen 
Betrieb Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung. 
Das zeigt eine von der Antidiskriminierungsstelle 
in Auftrag gegebene Befragung (Abbildung 4).35 

60 Prozent der befragten Personal- und Betriebs-
räte haben angegeben, überhaupt keine Maß-
nahmen in ihren Betrieben zu kennen. Konkrete 
Maßnahmen waren entsprechend wenig bekannt. 
Es ist aber Aufgabe des Betriebsrats sicherzustel-
len, dass Arbeitgeber Präventionsmaßnahmen 
durchführen. Er soll sich dafür einsetzen, dass die 
Maßnahmen angemessen sind. Dabei kann er sich 
unterschiedlich beteiligen.



Was kann der Betriebsrat zur 
Prävention beitragen?

 —  Thematisierung von sexueller Belästigung, 
z. B. bei Betriebsversammlungen

 —  Informationsmaterial



5. Good Practice
 
Im Folgenden werden einzelne Beispiele für Maß-
nahmen gegen sexuelle Belästigung im Unterneh-
men vorgestellt. Diese sogenannten Good Practice 
Beispiele zeigen, wie nachhaltig und umfassend 
mit dem Thema umgegangen werden kann. Ins-
besondere im Umgang mit sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz können einzelne Maßnahmen  

 
bereits viel zur Prävention sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz beitragen. Jeder Betrieb kann 
etwas tun und schon mit kleinen Schritten den 
Schutz der Beschäftigten stärken. Wir danken den 
beteiligten Unternehmen für Ihre Unterstützung 
und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-



Deutsche Telekom AG





6. Verweise
 

1  Siehe zur begrif�ichen Auseinandersetzung 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015.

2  Trans* ist ein Oberbegriff, der verschiedene Men-
schen bezeichnet, die sich nicht beziehungsweise 
nicht nur mit dem ihnen bei der Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht identi�zieren. Dazu zählen 
beispielsweise auch Menschen, die geschlechts-
angleichende Behandlungen anstreben. Trans* 
sind beispielsweise „Mann-zu-Frau“-Trans-
sexuelle oder „Frau-zu-Mann“-Transsexuelle, 
aber auch Menschen, die sich geschlechtlich 
nicht verorten (lassen) können oder möchten. 
Das Sternchen in der Bezeichnung soll Raum 
für verschiedene Identitäten lassen, wie bei-
spielsweise transsexuell, Transmann, Transfrau, 
transident, Transgender.

3  Agentur der Europäischen Union für Grund-
rechte (FRA), 2014, S. 32

4  Diese Au�istung nennt Beispiele und kann nicht 
vollständig alle Formen der sexuellen Belästi-
gung abbilden.

5  Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2015b

6  Ebd.

7  Vgl. Linde 2015

8  Ebd.

9  Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2015b

10  Ebd.

11  Vgl. Müller/Schöttle 2004

12  European Comission 1998, S. 27; Kümmel 2014,  
S. 43 – 49; DGB-Jugend München 2000

13  Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2015b

14  Vgl. Baumgartinger/Frketic 2008; Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) 
2013; Franzen/Sauer 2010; Motmansz/de 
Biolley/Debunne 2010; Scottish Transgender 
Alliance 2008

 
15  Vgl. Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) 2013

16  Vgl. Bachmann 2013, S. 23ff.

17  Vgl. Linde 2015

18  Vgl. Schröttle/Hornberg 2012, S. 382

19  Ebd., S. 380

20  Vgl. Gummich 2010, S.131 – 152; Schröttle 2010, 
S. 283ff.

21  Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2015b. S. hierzu auch Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte (FRA) 2014

22  Vgl. Linde 2015, S. 21

23  Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
2015b

24  Vgl. McLaughlin/Uggen/Blackstone 2012

25  Vgl. Linde 2015, S. 49

26  Ebd.: S. 46

27  Ebd.: S. 49

28  Ebd.: S. 50

29  Ebd.: S. 40

30  Ebd.: S. 50

31  Vgl. Roy, Weibust, Miller 2009, S. 422 – 431

32  Vgl. Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte (FRA) 2014; Müller/Schöttle 2004

33  Vgl. Linde 2015, S. 51 – 54

34  BAG, Urteil v. 25.10.2007 – AZ: 8 AZR 593/06; 
ArbG Solingen, Urteil v. 24.02.2015 – AZ:  
3 Ca 1356/13

35  Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015c
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8. Anhang 
Beispielvorlage: Dokumentation einer Beschwerde 
nach § 13 AGG 

 

 

 

 

 

Eingang der Beschwerde am:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 bei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

  schriftlich              mündlich

Bestätigung der beschwerdeführenden Person:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beschwerdeführende Person: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tätig als: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abteilung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorgesetzte_r: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3. Von wem ging die Benachteiligung aus? 

   Vorgesetzte_r   andere Beschäftigte   dritte Person 

4. Welches Merkmal ist betroffen?

   Lebensalter   Geschlecht   sexuelle Identität    Religion/ 
Weltanschauung 

   Behinderung    ethnische Herkunft/rassistische Zuschreibung

 
5. Handelt es sich um eine Beschwerde wegen

   unmittelbarer Benachteiligung   mittelbarer Benachteiligung 

   Belästigung    sexueller Belästigung 

   Anweisung zu einer Benachteiligung   Maßregelung

 
6. Wann hat die Benachteiligung stattgefunden? 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Gibt es Zeug_innen oder Belege?

   ja   nein

 Falls ja, welche? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Wurde der_die Vorgesetzte informiert?

 

 

 

 

 

  ja   nein

Falls ja, wann und was hat diese_r unternommen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
9.  Wurden bereits andere Stellen einbezogen (z. B. Personal-/Betriebsrat, Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte, 

Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und was haben diese unternommen?

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10. Stellungnahme der_des Beschwerdegegner_in einholen

 



II. Prüfung des Sachverhalts?

1. Es liegt eine Benachteiligung i. S. v. § 7 Abs. 1 AGG vor. 

   ja   nein

2. Die unterschiedliche Behandlung war zulässig (§§ 8, 9, 10 AGG).

   ja   nein

 Wenn ja, aus welchem Grund?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Prüfung des Sachverhalts erfolgt durch:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiteres Vorgehen:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
III.  Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung an die  

beschwerdeführende Person

  
  

 



IV. Maßnahmen zur Abhilfe und Kontrolle

1. Empfohlene Maßnahmen:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Eingeleitete Maßnahmen:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kontrolle:

 Wann vorgesehen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Durch wen? .

 Kontrolle erfolgt (Ergebnis und Unterschrift) 

 
4. Gründe dafür, dass infolge der Beschwerde keine konkreten Maßnahmen ergriffen wurden:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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